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Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat am 13.08.2020 den Beschluss 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Ortslage Wohlenhagen“ gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht. Die Gemeinde Hohenkirchen stellt 
den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 auf, um die planungsrechtliche Grundlage zur 
Sicherung und Entwicklung der Wohnnutzung zu schaffen und um einer Verdrängung der 
Wohnnutzung durch andere zulässige Nutzungen, wie die Ferienwohnnutzung, 
entgegenzuwirken. 
 
Der einfache Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. Als 
Zielsetzungen werden Sondergebiete für Ferienhäuser, allgemeine Wohngebiete und 
Mischgebiete festgesetzt. Die konkreten Festsetzungen zur Nutzung für Ferienwohnungen 
bzw. Beherbergung werden entsprechend formuliert. Für die Teilbereiche 1 und 2 sind bisher 
keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder zur Grünordnung oder zur 
Gestaltung getroffen worden. Mittlerweile gibt es Antragsverfahren, die die Gemeinde dazu 
veranlassen, Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung zu überprüfen.  
 
Entsprechend dem Grundsatzbeschluss werden die Festsetzungen berücksichtigt. Innerhalb 
des Bebauungsplanes werden unter Berücksichtigung des § 13a BauNVO Vorgaben und 
Festsetzungen für die Zulässigkeit von Ferienwohnungen und Beherbergungsbetrieben 
getroffen.  
 
Die Gemeinde berücksichtigt, dass das mit der letzten Novellierung des BauGB eingeführte 
dörfliche Wohngebiet bei der Umsetzung der Planziele im Orsteil Wohlenhagen nicht zum 
Tragen kommt. Neben Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden weitergehende 
Festsetzungen aus Sicht der Gemeinde nicht als erforderlich angesehen. 
 
Mit der Aufnahme des § 13a in die Baunutzungsverordnung im Mai 2017 hat der 
Gesetzgeber eine Klarstellung zur Ferienwohnungsnutzung vorgenommen. Die 
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Ferienwohnungsnutzung ist nunmehr in den Baugebieten, in denen das Wohnen verankert 
ist, als zulässig oder ausnahmsweise zulässig geregelt worden. 
 
Um einer Veränderung der Nutzungsstrukturen rechtzeitig entgegenzuwirken, sollen mit der 
Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes zur Regelung der Art der baulichen Nutzung 
entsprechende planungsrechtliche Vorgaben geschaffen werden, die die Wohnnutzung 
sichern und stärken. Einer schleichenden Verdrängung der Dauerwohnnutzung durch 
Ferienwohnen oder auch durch Zweitwohnungen für das Freizeitwohnen soll 
entgegengewirkt werden. Andernfalls wären die Folgen, wie fehlende intakte 
nachbarschaftliche Strukturen, fehlende soziale Bezüge sowie sogenannte 
"Rollladensiedlungen" durch vorübergehende insbesondere saisonale Leerstände der 
Gebäude in der Ortslage Wohlenhagen zu befürchten. 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen sieht in der Aufstellung des vorliegenden einfachen 
Bebauungsplanes Nr. 32 ein geeignetes planungsrechtliches Instrument zur Steuerung der 
Art der baulichen Nutzung.  
 
Im Rahmen ihrer Entscheidung zur Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf und im 
Rahmen der Entscheidung über vorliegende Bauvoranfragen und Bauanträge bzw. bereits 
durchgeführte Bauantragsverfahren entscheidet die Gemeinde über Festlegungen zum Maß 
der baulichen Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 
 
Der einfache Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen für die „Ortslage 
Wohlenhagen“ wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als einfacher 
Bebauungsplan erfolgt mit dem Ziel, ausschließlich die Art der baulichen Nutzung zu regeln. 
Der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufstellung gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren ist den Planunterlagen zu entnehmen.  
 
Die Vorentwürfe lagen in der Zeit vom 12. April 2023 bis einschließlich 11. Mai 2023 im Amt 
Klützer Winkel im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB aus. Die Aufforderung zur Abgabe der Stellungnahmen im Verfahren nach § 4 Abs. 1 
BauGB erfolgte am 12.04.2023. Eine Abstimmung für die Nachgemeinden ist im Rahmen der 
Aufstellung des Bauleitplanes nach § 13 BauGB nicht erforderlich. 
Es ergeben sich Stellungnahmen der Behörden und TÖB, die im Rahmen der Abwägung 
behandelt werden. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Behörden und Stellen ergaben sich 
- zu berücksichtigende, 
- teilweise zu berücksichtigende, 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.  
Darüber hinaus werden Hinweise zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund von laufenden Bauantrags- und Bauvoranfragen entscheidet die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen über die Festlegung zum Maß der 
baulichen Nutzung. 
In Abhängigkeit von der Entscheidung wird der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
vorbereitet. 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf für den B-
Plan Nr. 32 in der Zeit vom 12. April 2023 bis 11. Mai 2023 durchgeführt. 
Es sind Stellungnahmen von Behörden und TÖB eingegangen, die bewertet werden. Die 
Beteiligung der Behörden und TÖB erfolgte parallel durch Anschreiben vom 12.04.2023. 
Es ergeben sich Anregungen und Bedenken, die im Rahmen des Abwägungsprozesses zu 
behandeln sind. 
Das Einvernehmen mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wurde im Rahmen 
der Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung mitgeteilt. Grundzüge 
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der Raumordnung und Landesplanung werden nicht berührt.  
 
Vor dem Beschluss über den Entwurf entscheidet die Gemeinde über die Erforderlichkeit von 
Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung. 
 
Der Landkreis bezieht sich hier auf den Flächennutzungsplan und die Parallelaufstellung der 
Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Gemeinde behandelt diesen Sachverhalt und 
kommt zu dem Ergebnis, dass entweder die Belange des Parallelverfahrens zu 
berücksichtigen sind oder die Anpassung des Flächennutzungsplanes auch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Denn die anlassgebenden Ferienwohnungen sind im 
Rahmen von § 34 in einem eher als allgemeinen Wohngebiet zu bezeichnenden Gebiet 
entstanden. Deshalb kann der Flächennutzungsplan aus Sicht der Gemeinde auch im 
späteren angepasst werden mit mehreren gebündelten Änderungen. 
Die Verfahren sind zukünftig im Internet durchzuführen. Die Angaben von Gemarkung und 
Flur können zusätzlich zu der präzisen Planzeichnung erfolgen. Im Zusammenhang mit dem 
Nutzungskatalog des Landkreises wird die Vorgehensweise verfolgt, es bei den bisherigen 
Festsetzungen zu belassen, jedoch die Begründung zu ergänzen. Die Begründung ist 
insgesamt um die Hinweise des Landkreises zu ergänzen. 
Hinsichtlich des Brandschutzes geht die Gemeinde davon aus, dass ausreichend 
Löschwasser gesichert ist. Die vom Landkreis, Brandschutz abgegebene Stellungnahme, die 
nur Sicherheitsvorbehalte enthält jedoch keinen konkreten Bezug hat, wird in Bezug auf die 
Sicherheitsvorbehalte nicht berücksichtigt. 
Im Zusammenhang mit den Anforderungen des Denkmalschutzes wird der neue Hinweis in 
Bezug auf die Denkmalpflege ergänzt. Die Gemeinde hatte sich mit diesen Belangen 
beschäftigt und diese als ausreichend bewertet. In Bezug auf die Stellungnahme des 
Zweckverbandes wird auf die Leitungsverläufe hingewiesen und die Beachtung von 
Baufenstern. Dies wird beachtet. Die Baufenster sind so zu wählen, dass die Leitungen 
erhalten werden können. Ansonsten ist eine Umverlegung vorzusehen. Hinsichtlich des 
Regenwassers ist auf Versickerung zu orientieren. Dies ist im Zuge der Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren entsprechend zu beachten und entspricht dem Grundkonzept. 
Die Grundstücke sind ausreichend groß bemessen. In Bezug auf die Telekom werden die 
Planunterlagen mit Leitungen zur Verfahrensdokumentation genommen. Es bestehen keine 
Einwände und Bedenken, werden jedoch durch die Telekom allgemeine Hinweise so auch 
zur Trassenauskunft vorgebracht. Die Anlagen werden zur Verfahrensdokumentation gefügt. 
Im Zusammenhang mit den Anforderungen der GDMcom wird darauf verwiesen, dass 
zukünftig durch das Amt das BIL-Portal genutzt wird. Ansonsten werden die Ver- und 
Entsorger gesondert beteiligt, diejenigen, die aus Sicht der Gemeinde erforderlich sind. Mit 
dem Thema der Deutschen Funkturm und der Mobilfunkversorgung setzt sich die Gemeinde 
gesondert auseinander. Konkrete Vorgaben wurden nicht getroffen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 
1. Die aufgrund der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat 
die Gemeinde Hohenkirchen unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Seitens 
der Öffentlichkeit liegen keine Stellungnahmen vor. Die Nachbargemeinden wurden 
aufgrund der Anwendung des Verfahrens nach § 13 BauGB und der Regelung der 
ansonsten nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bebauung nicht beteiligt. Es ergeben sich 

- zu berücksichtigende, 
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen zu eigen. Das 
Abwägungsergebnis gemäß Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 d2023-04-03Hoki_B32_Vorentwurf_A3A4 öffentlich 

 
2 d2023-02-01-HohenkirchenB32_TeilB_Vorentw. öffentlich 

 
3 d2023-04-06-Hoki-B32-BG-Vorentw. öffentlich 

 
4 d2023-09-19AbwVorentwB32Hoki_1 x öffentlich 
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H

I. FESTSETZUNGEN

MI

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

besonderer Zweckbestimmung

Gartenland

SONSTIGE PLANZEICHEN

Allgemeine Wohngebiete, nach lfd. Nr., z.B. 1

Mischgebiet 

SO
FH1

WA
1

der Gemeinde Hohenkirchen  
(Teilbereich 1 -  TB 1 und  Teilbereich 2  - TB 2) 

30m-Waldabstand

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzrechtes

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

p

TB 1     TB 2

2
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der Gemeinde Hohenkirchen

2
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .  Die 
orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung in  am 

..erfolgt.  
 
2.    Die Gemeindevertretung hat am  den Vorentwurf des einfachen Bebauungsplan es Nr. 32 gebilligt 

und zur fr hzeitigen Beteiligung der ffentlichkeit sowie der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher 
Belange bestimmt. Der einfache Bebauungsplan Nr. 32 wird im vereinfachten Verfahren nach  13 BauGB 
ohne Durchf hrung einer Umweltpr fung gem   2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

 
3.    Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 
4. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung gem   3 Abs. 1 BauGB ist vom .. bis einschlie lich 

 durch ffentliche Auslegung im Amt Kl tzer Winkel durchgef hrt worden. Die fr hzeitige 
ffentlichkeitsbeteiligung f r den Bebauungspl an ist durch Ver ffentlichung in  am .. 

orts blich bekanntgemacht worden. 
 
5.  Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden gem   4 

Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden wurden gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
.  unterrichtet und zur u erung aufgefordert.  

       
6.  Die Gemeindevertretung hat am  den Entwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 32 mit 

Begr ndung gebilligt und zur ffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind  Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
8.  Der Entwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 32, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B  

Text sowie die zugeh rige  haben in der Zeit vom . bis einschlie lich  
w hrend der angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB im Amt Kl tzer Winkel ffentlich ausgelegen. Der 
Inhalt der Bekanntmachung, der Entwurf der Satzung und der Begr ndung konnten zus tzlich w hrend der 
Auslegungsfrist auf den Internetseiten des Amtes Kl tzer Winkel eingesehen werden. Die ffentliche 
Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist hervorgebracht 
werden k nnen und dass nicht innerhalb der ffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung ber den Bebauungsplan unber cksichtigt bleiben k nnen, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht h tte kennen m ssen und deren Inhalt f r die Rechtm igkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist, durch Ver ffentlichung in .. am . 
orts blich bekanntgemacht worden. 
Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden von der 
Auslegung benachrichtigt.  

   
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                        .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
9.  Der katasterm ige Bestand im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 32 am ........................ 

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Pr fung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-
Pr sentationsausgabe) erfolgte. Regressanspr che k nnen hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
 . .., den ..........................                                               .......................................... 
                                                                                           (Stempel)            Unterschrift                   
  
 
10.  Die Gemeindevertretung hat die fristgem  abgegebenen Stellungnahmen der ffentlichkeit, der Beh rden 

und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am .. 
gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
11.  Der einfache Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde 

mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .. als Satzung beschlossen. Die Begr ndung wurde 
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom  gebilligt. 

 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                      .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 

ausgefertigt. 
 

H h ki h d

VERFAHRENSVERMERKE
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SATZUNG BER DEN EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 32 "ORTSLAGE WOHLENHAGEN"  
DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN  
GEM   10 BauGB  
 
Aufgrund des  10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) ge ndert,  wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung de r Gemeinde 
Hohenkirchen vom ..  folgende Satzung ber den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 der 
Gemeinde Hohenkirchen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
 

11.  Der einfache Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde 
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .. als Satzung beschlossen. Die Begr ndung wurde 
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom  gebilligt. 

 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                      .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 

ausgefertigt. 
 
 Hohenkirchen, den ..........................                                                                       .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss ber die Satzung ber den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 sowie die Internetadresse und 

die Stelle, bei der der Plan mit Begr ndung auf Dauer w hrend der ffnungszeiten f r den Publikumsverkehr 
eingesehen werden kann und ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Ver ffentlichung in 

. .... am ........................ orts blich bekanntgemacht worden.  
       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften 

und von M ngeln der Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf F lligkeiten 
und Erl schen von Entsch digungsanspr chen (  44 BauGB) und auf die Bestimmungen des  5 Abs. 5 
Kommunalverfassung f r das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                      .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
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Planungsstand: 01. Februar 2023 Vorentwurf 1

TEIL B TEXT
ZUR 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

1.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet
-
- - und

Speisewirtschaften sowie 
- kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die
n Nutzungen

- Nr. 3 An
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe,
- Nr. 5 Tankstellen,

nicht 

1.1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind 13a BauNVO als 

-

1.1.4 Im Allgemeine
zugelassen werden:
- Bet

- , ausgenommen Ferienwohnungen i. S. 
13a BauNVO.
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Planungsstand: 01. Februar 2023 Vorentwurf 2

1.2 SONDERGEBIET - FERIENHAUSGEBIET

1.2.1 Das Sondergebiet - Ferienhausgebiet dient zu Zwecken der Erholung dem touristisch

Erholung zu dienen.
Die D

1.2.2
- -

Betriebsleiter, und nur soweit sie der Betreuung abgeschlossener Einheiten dienen 
und der Zahl der zu betreuenden Ferienwohnungen jeweils deutlich untergeordnet 
sind, 

-
-

Einrichtungen der Freizeitgestaltung,
-
-
- der Versorgung des Gebietes dienende Schank- und Speisewirtschaften.

1.3 MISCHGEBIETE

1.3.1
-
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe, die das W
-

1.3.2
- -
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen,
-

1.3.3

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit ausgeschlossen.
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Planungsstand: 01. Februar 2023 Vorentwurf 3

II.

1. SATZUNG ABRUNDUNG EINES TEILS DES IM 
ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILS WOHLENHAGEN

und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils - Wohlenhagen.  

Geltungsbereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen festgelegt; 

Teile der Satzung sind mittlerweile Bestandteil 

Festlegung und Abrundung eines Teils des Im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Bebauungsplan Nr. 32 treten 

die Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Wohlenhagen.

2. WALDABSTAND

Bei der Errichtung baulicher Anlagen vornehmlich solcher, die dem Aufenthalt von 
-V ein Mindestabstand 

von 30 m einzuhalten.

Bestandsschutz, wie sie selbst Bestan

einer forstrechtlichen Genehmigung. 

Anlagen innerha
Landeswaldgesetz (LWaldG) M-

III. HINWEISE

1. BAU-, KUNST- UND BODENDENKMALE

Bodendenkmale sowie Bau-

ie 
-V. In diesem Fall ist die Untere 

n glich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle 

Zustand zu erhalten. Ve

Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

2. ZW. BEI FUNDEN
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Planungsstand: 01. Februar 2023 Vorentwurf 5

rechtzeitig vor B

- Reptilien und Amphibien

hereingefallene Tiere (Reptilien, Amphibien, usw.) au

-

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
t werden. In einem anderen Zeitraum sind nur 

schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachsens der Pflanzen 

gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass keine besonders 

-

6.

und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funkt
wiederherzustellen. 

- und

Werden bei de

mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, 
des WHG sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 

7. LEITUNGSBESTAND

- und
-

du
die Ver-
sicherzustellen, dass mit Errichtung seines Vorhabens keine vorhandenen Leitungen 

den. Gegebenenfalls sind die Leitungen durch Suchschachtung 
festzustellen.
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Planungsstand: 01. Februar 2023 - Vorentwurf
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Teil 1

1. Planungsgegenstand

1.1 Planungsanlass

Die Gemeinde Hohenkirchen hat ihren 
Gemeindegebiet neu aufgestellt und

in ca. 1 km zur O

Ferienwohnungen gesorgt. Die Ferienwohnungsnutzung ist nunmehr in den 

ie planungsrechtliche Steuerung 

Nutzungsmischung von Ferienwohnungen und allgemeinem Wohnen war in der 
Vergangenheit stets problembehaftet.

zur Folge. 

Die Gemeinde hat aufgrund der Entwicklungen in der Ortslage Wohlenberg in 

Umwandlung in Ferienwohnen einstellen und das ehemals ausgewogene 

die soge
zu 

erwarten.

Insbesondere die Lage von Wohlenhagen in Ostse
.

und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Wohlenhagen" und
dieser Satzung ist 
umsetzbar.

sollen mit der Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes zur Regelung der 
Art der baulichen Nutzung entsprechende planungsrechtliche Vorgaben 

entgegengewirkt werden. Somit hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
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Gebiet "Ortslage Wohlenhagen" beschlossen.
Die Gemeinde Hohenkirchen sieht in der Aufstellung des vorliegenden 
einfachen Bebauungsplanes Nr. 32 ein geeignetes planungsrechtliches 

Festsetzungen mit dem Bebauungsplan sieht die Gemeinde zur Regelung der 
Bebauung sowie die Lage innerhalb des unbeplanten Innenbereiches derzeit 
kein Erfordernis.

Entwicklung der Dauerwohnnutzung in der Ortslage Wohlenhagen. 

h
.

1.2 Erforderlichkeit der Planung

Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile unter 
-

Gemeinde hier ein dringendes Erfordernis, die Wohnnutzung durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes zu sichern.

Zur Regelung der Art der baulichen Nutzung ist die Aufstellung eines einfachen 
Bebauungsplanes erforderlich.

1.3 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 umfasst die 
Ortslage Wohlenhagen und besteht aus zwei Teilbereichen (TB1 und TB2), die 
wie folgt begrenzt werden: 

Teilbereich 1:
- im Norden: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13,
- im Osten: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13,
- durch Waldfl
- im Westen: 

Teilbereich 2:
- im Norden: 
- im Osten: 

- durch
- im Westen: durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.13.

Die 
entnehmen.
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Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen (Quelle: 
Gaia-

1.4 Plangrundlage

Liegenschaftskarte (ALKIS)

Die Datenbereitstellung erfolgt im Koordinatensystem ETRS89 UTM-33N 
(EPSG:25833 ohne Zonenzahl im Easting).

1.5 Wesentliche Rechtsgrundlagen

einfachen Bebauungsplan Nr. 32 der 
Gemeinde Hohenkirchen werden folgende Rechtsgrundlagen zugrunde gelegt:
- Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

Nr. 6).
-

(Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. I Nr.6).
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-
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 

vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
- -Vorpommern (KV M-V) 

Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467).

sind bei 
den Bebauungsplan Nr. 32 insbesondere folgende Rechtsgrundlagen 
beachtlich:
-

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S. 2542), zuletzt 
.

- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 

(GVOBl. M-V S. 
66), zuletzt Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 221, 228).

- Wasserhaushaltsgesetz vom 31.Juli 2009 (BGBl. I. S. 2585), zuletzt 

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. 
November 1992 (GVOBl. M-
Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 866).

- Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE), 
klenburg-

Vorpommern.
- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) vom 06.Januar 1998 (GVOBl. M-V

2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392).
- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom

Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBl. I S. 432).

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes

- Planzeichnung- ung,
- Text-Teil B 
-

Da der Bebauungsplan 13 BauGB 
aufgestellt wird, ist eine
vorzunehmen.
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2. Wahl des Planverfahrens

2 ff. BauGB enthaltenen Verfahrens- und Formvorschriften in einzelnen, 

und die Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet werden.
Der Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen wird im vereinfachten 

2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach 
13 B

bereits bebautes Gebiet und die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes 
mit der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung soll der Sicherung der 

-

Landesrecht unterliegen. 
-

der Natura-2000-Gebiete i.S. des Bundesnaturschutzgesetzes).
- Anhaltspunkte bestehen nicht, dass bei der Planung Pflichten zur 

-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

abgesehen. Darauf wird im Rahmen der Bekanntmachung des 
Beteiligungsverfahrens hingewiesen. 

beteiligt.
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3.

3.1 Landesraumentwicklungsprogramm LEP M-V

Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich in der Planungsregion 

Die Ziele der Raumordnung ergeben sich aus den Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 und den 
Vorgaben des Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) vom 31. August 2011. Die Vorgaben des 
Landesraumentwicklungsprogramms sind im Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm konkretisiert und ausgeformt.

Die Gemeinde Hohenkirchen befindet sich im Nahbereich der Hansestadt 
-Umland-

Raum Wismar. Nach den Darstellungen des 
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V
2016) liegt das Gebiet der Gemeinde Hohenkirchen
- in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus,
- in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.

-

werden. Die vorliegende Planung ist davon

3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm RREP WM

-
Landesplanung. Die derzeit in Aufstellung befindlichen Teilfortschreibungen des 
RREP WM 2011 beziehen sich auf das Kapitel Energie und auf das Kapitel 
Siedlungsentwicklung.

den Bereich der Gemeinde getroffen:
-
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (Programmsatz 3.1.4 (1)).
- - und 

Hochwasserschutz, Programmsatz 5.3 (2) RREP WM.
- Die Gemeinde Hohenk

Der Tourismus stellt in besonderem 

- Liegt im Mittelbereich Wismar und ist dem Nahbereich Wismar zuzuordnen.

Entsprechend dem Programmpunkt 4.2 des RREP WM ist der Umnutzung, 
Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete der Vorrang vor der 

Mit dem vorliegenden 
nt.

Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete sind durch die vorliegende 
Bauleitplanung nicht anders als ohne diese Bauleitplanung zu erwarten. 

Planaufstellungsverfahren beteiligt.
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3.3

Im w

getroffen:
-
-

Abb. 2:

Mit der Konkretisierung der Planungsziele durch den vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 32 wird die Grundkonzeption, die durch die Darstellungen 

Die Gemeinde hat hier unter Zugrundelegung des Bestandes auf Grundlage der 
nun zwischen der 

Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes und der Ferienwohnnutzung in 
Form eines Sondergebietes differenziert. Da innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 32
festgesetzt ist und Ferienwohnen innerhalb von Wohngebieten wird 
davon ausgegangen, dass das Entwicklungsgebot eingehalten ist.

3.4 Landschaftsplan

Ein Landscha

3.5 Schutzgebiete-Schutzobjekte

Internationale Schutzgebiete

In ca. 800 m Entfernung befindet sich an der Wohlenberger Wiek das GGB 
"Wismarbucht" (DE_1934-302).
In ca. 800 m Entfernung befindet sich an der Wohlenberger Wiek das 

"Wismarbucht und Salzhaff" (DE_1934-401).

26 von 107 in Zusammenstellung



Planungsstand: 01. Februar 2023 - Vorentwurf 11

Abb. 3: GGB "Wismarbucht" DE_1934-302 und Lage des Plangebietes,
www.umweltkarten.mv-regierung.de

Abb. 4: Europaisches Vogelschutzgebiet "Wismarbucht und Salzhaff" DE_1934-401 und Lage 
www.umweltkarten.mv-regierung.de, mit Bearbeitung 
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Nationale Schutzgebiete
Das Plangebiet und seine planrelevante Umgebung liegen
nationalen Schutzgebieten (wie z.B. Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, etc.). 

Sonstige Schutzkategorien
Innerhalb des Plangeltungsbereiches und seiner planrelevanten Umgebung

- die 
Biotope liegen teilweise innerhalb des Geltungsbereiches:
-

Ufervegetation) (NWM09511),
-
- Quellbruch bei Wohlenhagen (Naturnahe Bruch-, Sumpf-

Quellbereiche, einschl. der Ufervegetation) (NWM09500).
-

(NWM09513),
- eiches: Hecke, strukturreich (naturnahe 

Feldhecken), (NWM07160).

Abb. 5:
www.umweltkarten.mv-regierung.de nd:03/2023
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Abb. 6:
www.umweltkarten.mv-regierung.de, mit Bearbeitung durch das 

Abb. 7: - und Lage des Plangebietes, 
www.umweltkarten.mv-regierung.de, mit Bearbeitung durch das 
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alb des 
-

NatSchAG M-V).

Das Plangebiet und seine planrelevante Umgebung liegen nicht innerhalb eines 

es, auch nicht innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes.

3.6
Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen

Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils -
dieser Satzung wurde der Geltungsbereich des im Zusammenhang bebauten 

2

ehemaligen Gutshauses. Teile der Satzung sind mittlerweile Bestandteil des 

die Festlegung und Abrundung eines Teils des Im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils Wohlenhagen getreten sind. 
Bebauungsplan Nr. 32 treten nach Rechtskraft die damit verbundenen 

eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen.
der 

Klarstellungs-

4. Beschreibung des Plangebietes

4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 32 liegt innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils. Die Beurteilung der
Vorhaben erfolgt im Plangebiet bislang nach geltendem Planungsrecht auf der 

bebauten Ortsteile.
Klarstellungs- atzung

anzuwenden:
-

und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Wohlenhagen", Rechtskraft seit Oktober 2002.

Teile der Satzung sind mittlerweile Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 13, 

Abrundung eines Teils des Im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Wohlenhagen getreten sind. Die Gemeindevertretung der Gemeinde 

ie der 
vorgenannten Satzung am 05. Juli 2018 gefasst und bekannt gemacht; die 

21. September 2018. Parallel erfolgte Die von der 
Gemeind - und 
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Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils Wohlenhagen.

4.2 Vorhandene Bebauung und Nutzungen

Innerhalb des Geltungsbereiches sind die Baugrunds bereits bebaut. 

Wohnen Hauptwohnsitze von 18 Personen im Ort (Stand 19.10.2020), nur bei 

Person war mit einem Nebenwohnsitz gemeldet (Stand 19.10.2020). Unter 
insgesamt 11 Anschriften sind Personen mit einem Hauptwohnsitz gemeldet, 

genehmigt wurden.
Die Ermittlung des Bestandes au
17.02.2021 erfolgte durch das beauftragte
die westlich

aus dem Jahr 2020 zugrunde gelegt. Die 
westlich

Grundlage der erteilten 2 Baugenehmigungen mit mehreren G
insgesamt 11 F
Die Gemeinde h nach wie vor eine G
die vordere und die hintere Bebauung auf den B unter 
A "verspringend" geplanten Bebauung erteilt wurde. 

Wohnnutzung und Ferienwohnnutzung hat sich durch die 

zu ungunsten des Wohnens enorm verschoben. Insbesondere 
eine hohe Anzahl (insgesamt 11) an 
et wurde auf einem 

(vor Ort) ermittelt. Im ehemaligen Gutshaus 
befinden sich 8 Ferienwohnungen (Quelle: www.gutshaus-
wohlenhagen.de/das-bietet-ihre-Unterkunft#appartments, zuletzt abgegriffen im 
Januar 2023).

Steuerberatung -Ort-Begehung am 17.02.2021).

Z

s- und

den letzten Jahren verdichtet (2reihig). 
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Davon abweichend ist der Bereich des ehemaligen Gutshofes zu sehen. Ein 
Teilbereich ist bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 13 beplant. 

Abb. 8: Luftbild 2005 Abb. 9: Luftbild 2023 

(Quelle: www.umweltkarten-mv.de)

Die abgebildeten Luftbilder lassen die baulichen V Ort 
Wohlenhagen ersehen. Insbesondere westlich der S

Vergangenheit 2 Baugenehmigungen durch den Landkreis 
Nordwestmecklenburg Wohn- und F entlang der S

S erteilt worden, wodurch die Verdichtung stark 
zugenommen hat.

32 von 107 in Zusammenstellung



Planungsstand: 01. Februar 2023 - Vorentwurf 17

Abb. 10: Bestandsaufnahme der Art der baulichen Nutzung

4.3 Technische Infrastruktur

4.3.1 Verkehrsinfrastruktur 
Aufgrund der Lage innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils sind 
Ver- und Entsorgungsmedien in ausreichendem Umfang vorhanden. Die 

Es ist von einer 
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4.3.2 Ver- und Entsorgung
Aufgrund der Lage innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils sind 
Ver- und Entsorgungsmedien in ausreichendem Umfang vorhanden
(Trinkwasser, Sch
Telekommunikation, Energie, Abfallentsorgung). Die Gemeinde geht von einer 

in Bezug auf die Ver- und Entsorgung aus.

4.4

baut und werden entsprechend 

Schutzgebiete und Schutzobjekte sind 
("Satzung 

zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Hohenkirchen, vom 
-V).

4.5 Sonstiges 

Denkmale
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 32 sind keine 

Denkmalliste beka
Geltungsbereiches. Es handelt sich um einen Vermessungsstein (DL-Nr. 1617) 
und um einen Wegweiserstein (DL-Nr. 1618).

Hinweise auf Bodenbelastungen oder Bodenbelastungsverdacht sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden keine landwirtschaftlichen 

nteil ragt in den 

-V.

4.6

Privateigentum. 

Hohenkirchen.

5. und Planungsalternativen

5.1

Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 auf, 
um die planungsrechtliche Grundlage zur Sicherung und Entwicklung der 
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Zweit- und Nebenwohnsitze sind von dem Begriff der Wohnnutzung auch 
erfasst.
Unt

festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten und dem Mischgebiet getroffen. 
Neben Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden weitergehende 
Festsetzungen aus Sicht der Gemeinde nicht als erforderlich angesehen.

5.2 Planungsalternativen

Mit dem Inkrafttreten der BauGB-Novelle am 13. Mai 2017 wurde die 

die Nutzungsmischung von Ferienwohnen und Wohnen in einem Sondergebiet 

geregelt. 
Es wird folgende Planungsalternative betrachtet: Die Gemeinde stellt keinen 
Bebauungsplan auf. Dann gelten die gesetzlichen Regelungen nach dem 
BauGB und der BauNVO. Dies entspricht nicht der planerischen Zielsetzung 
der Gemeinde 

6. Inhalt des Bebauungsplanes

6.1 Art der baulichen Nutzung

Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den einfachen Bebauungsplan Nr. 32 auf, 
um die planungsrechtliche Grundlage zur Sicherung und Entwicklung der 

Dementsprechend wird die Art der baulichen Nutzung festgesetzt. Die 

Wohlenhagen nicht zum Tragen kommt.
ichtigung der planerischen Zielsetzung der Gemeinde sowie der 

Bestandsaufnahme trifft die Gemeinde folgende Festsetzungen: Allgemeines 
Wohngebiet, Mischgebiet, Sondergebiet Ferienhausgebiet.

Allgemeines Wohngebiet (WA)

ist, werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt.
Im Rahmen der Wohnnutzung sind neben der Hauptwohnnutzung auch Zweit-
und Nebenwohnsitze 
Ohne eine Modifizierung des Nutzungskataloges de

-

- uNVO 

Die Ferienwohnungen nur untergeordnet 

Damit soll erreicht werden, dass die Ferienwohnungsnutzung stets nur in 
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Verbindung mit einer anderen Nutzung i.d.R. Wohnnutzung auf einem 

kann nach Ansicht der Gemeinde Konflikten zwischen dem Wohnen und dem 
Ferienwohnen vorgebeugt werden. Ein kompletter Ausschluss wird aufgrund 
der Lage in nicht in Betracht gezogen. Um sicherzustellen, dass 

unterordnet, wurde der Bezu

beitragen, 

Weiterhin werden Ferienwohnungen in der Regel nicht durchg
ganze Jahr genutzt, so dass 
dem mit den Festsetzungen entgegengewirkt werden soll.

- Nr. 3 
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe, 
- Nr. 5 Tankstellen 
sollen im Plagebiet gibt
geeignetere Standorte im Gemeindegebiet.

Mischgebiet

F

Die auf den beiden 
Zeitpunkt der Bestandsaufnahme ohne Nutzung. 

gung des vorhandenen Bestandes sowie des Planungsziels, das 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht

sonstigen Gewerbebetrieben sowie zu den 

Im vorliegenden Bebauungsplan wird insbesondere vor dem Hintergrund der 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige Gewerbebetriebe sind 

Das Mischgebiet ist auf die Mischung von Wohnen und Gewerbe ausgerichtet. 
Die Eigenart des Baugebietes ist zu wahren. Der Gesamtgebietscharakter muss 

Vorhaben 

Anteils an Ferienwohnen in dem festgesetzten Mischgebiet innerhalb des 
Geltungsbereiches ist davon auszugehen, dass der Anteil an Ferienwohnen 

Nutzungen, insbesondere das Wohnen, zu etablieren sind.
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festgesetzten Nutzungen

6.2 Wald

Plangebietes
des Bestandes festgesetzt. Es handelt sich um 

.
LWaldG M-V) 

Normcharakter dargestellt; -V zu beachten. 
Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, vornehmlich solcher, die dem 

-V ein 
Mindestabstand von 30 m einzuhalten.

ereits in ihrer Stellungnahme vom 
14. September 2018 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Aufstellung der 

Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten 
Ortstei

l der forstrechtlichen 
Genehmigung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch
baugenehmigungsfreier/ verfahrensfreier baulicher Anlagen innerhalb des 

(LWaldG) M-
einzuholen ist.   

6.3

Der vorhandene Hausgarten wurde entsprechend dem Bestand als private 
festgesetzt.

7. en 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden keine bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen getroffen.

8. Klimaschutz

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen 
tsetzung 

der Art der baulichen Nutzung erfolgt, die nicht mit einer Intensivierung 
verbunden ist.

die vorliegende Planung.
Aufgrund der vorliegenden Planung ergeben sich keine Ver
Gesamtsituation in Bezug auf das Klima.
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9. Immissionsschutz

9.1

vorliegende 
Bauleitplanung nicht hervorgerufen. Aufgrund der vorliegenden Planung 

Gesamtsituation in Bezug auf den 
Immissionsschutz.

9.2

chen Nutzung, die zeitweilig 

Plangebiet genauso zu bewerten, wie ohne die vorliegende Bauleitplanung; es 
wird kein anderer Schutzstatus durch die Bauleitplanung hervorgerufen.

10. Ver

vorliegenden Planung sind nicht beabsichtigt.
auf der Grun

11. Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung (Wasserversorgung, 

Telekommunikation, 
Abfallentsorgung) sind aus Sicht der Gemeinde Hohenkirchen geregelt. Neue 
Anforderungen an die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 
Versorgung mit Energie, Fernmeldeversorgung und die Abfallentsorgung 
entstehen aufgrund der vorliegenden Planung nicht.
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12.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 32
ca. 4,73

43.229
WA 1 4.890
WA 2 24.767
MI 6.007
SO FH 1 2.272
SO FH 2 5.292

2.375
2.375

50
50

1.702
1.702

ngsbereiches
47.356

13.

13.1
Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen

Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils -
dieser Satzung wurde der Geltungsbereich des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils

ehemaligen Gutshauses. Teile der Satzung sind mittlerweile Bestandteil des 

die Festlegung und Abrundung eines Teils des Im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils 
Bebauungsplan Nr. 32 treten nach Rechtskraft die damit verbundenen 

eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen.

13.2 Waldabstand

Bei der Errichtung baulicher Anlagen vornehmlich solcher, die dem Aufenthalt 
-V ein 

Mindestabstand von 30 m einzuhalten.
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rt, wie 

Bestandteil einer forstrechtlichen Genehmigung. 

Anlagen innerhalb des gesetzlichen Waldabstan
Landeswaldgesetz (LWaldG) M-V eine forstrechtliche Genehmigung der 

14. Hinweise ohne Normcharakter/ Empfehlungen

14.1 Bau-, Kunst- und Bodendenkmale

Bodendenkmale sowie Bau- und Kunstdenkmale betroffen. Bei Bauarbeiten 

gelten die Besti -V. In diesem Fall ist die Untere 

Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des LA 

Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 
Werktage nach Zugang der Anzeige.

14.2 en

Denkmale im Lande Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz 
DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 

(GVOBl. M-
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von 
Mitarbeitern des Landesam

Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 
Werktage nach Zugang der Anzeige. Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat 

fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentation des Denkmals 
SchG M-V).

14.3 Munitionsfunde

vorhanden. 

sonstige im Zusammenhang mit dem Munitionsbergungsdienst stehende 

Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der 
s ist die Polizei und 
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-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als 
Bauherr hingewi

Baufeldes einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben 

-V zu erhalten. 

empfohlen.

14.4 Altl

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 
32

des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) im Rahmen 

des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz LBodSchG M-V) der Unteren 
Bodensch
Mitteilung zu machen.

14.5 Artenschutzrechtliche Belange

Minimierungs-

-

durch den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen

gen. 

- Reptilien und Amphibien

vorher eventuell hereingefallene Tiere (Reptilien, Amphibien, usw.) aus den 
Gr

-

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
itraum 

sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachsens 
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wird, dass keine besonde

-
erwarten 

14.6

erhalten bzw. wiederherzustellen. 

-

Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufs

denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des 

Wochen vor Baubeginn

14.7 Leitungsbestand

- und
-

erden. Im 
Baugenehmigungsverfahren sind die Ver-
Durch den Bauantragsteller ist sicherzustellen, dass mit Errichtung seines 

Gegebenenfalls sind die Leitungen durch Suchschachtung festzustellen.

15.

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 32 wird wie 
bereits vorangegangen dargelegt lediglich die Art der baulichen Nutzung 
festgesetzt. Die Gemeinde verfolgt die Zielsetzung, die vorhandene 
Wohnnutzung im Plangeltungsbereich zu sichern. Es handelt sich um ein 

beurteilen ist.
Fer
der Festsetzung eines Sondergebiets Ferienhausgebiet zugrunde legt. Im 
Bereich des ehemaligen Gutshauses wird ebenfalls die bereits jahrelang 
bestehende Nutzung mit Ferienwohnungen beachtet; die Entwicklung dieses 

Durch die Lage innerhalb des bebauten Siedlungsbereiches ist ein Eingriff in 
das Orts- und Landschaftsbild aufgrund des vorliegenden Bebauungsplanes 
nicht gegeben. 
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Bauleitplanung nicht weiter bewertet. 

Aufgrund der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes sind keine 

Luft, Landschaftsbild, Kultur- ungsplan zu 
erwarten.

15.1 Artenschutzrechtliche Belange

Aufgrund der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes sind keine 
anderen Auswirkungen im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Belange als 
ohne diesen Bebauungsplan zu erwarten. Die ohnehin geltenden gesetzlichen 
Regelungen sind zu beachten, wie bspw. die Einhaltung von gesetzlich 

15.2 Ausgleichs- und Ersatzbelange

Ausgleichs- und Ersatzanforderungen werden durch den vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen nicht hervorgerufen.

16. Wesentliche Auswirkungen der Planung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32

Das Plangebiet
Wohlenhagen und ist bereits bebaut.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 32 trifft die Gemeinde Regelungen 

insbesondere zur und
Ferienwohnungen innerhalb des Plangebietes.

16.1 Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung

Wohlen
Derzeit wird das Plangebiet planungsrechtlich dem Innenbereich zugeordnet. 
Durch die vorliegende Bauleitplanung werden keine 

keine Nutzungsintensivierung vorbereitet.

16.2

Die bereits bestehenden

Eine Intensivierung der Nutzung wird nicht vorbereitet, so dass 
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16.3

Aufgrund der getroffenen Festsetzungen des Allgemeinen Wohngebietes 
werden komplette 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen sollen Der 
Bereich des
Bestandes an Ferienwohnungen und dem Planungsziel, das Wohnen zu 

innerhalb der Festsetzung eines Sondergebietes 
von getroffenen 

16.4 Auswirkungen auf Wohnfolgebedarfe

Es werden keine anderen Wohnfolgebedarfe (Kita/ Schulen/ 
Senioreneinrichtungen) 
also ohne die Aufstellung dieses Bebauungsplanes erwartet. 

16.5 Verkehrliche Auswirkungen 

Es werden keine verkehrlichen Auswirkungen als ohne die Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes erwartet.

16.6 Auswirkungen auf die Umwelt

Es werden keine anderen Auswirkungen auf die Umwelt als ohne die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes erwartet.

16.7 Kosten

Hohenkirchen. Nach derzeitigem Stand sind Ausgleichs- und
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TEIL 2 Ausfertigung

1.

Nr. 32 der Gemeinde 
Hohenkirchen wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 

(Siegel)

Jan van Leeuwen

der Gemeinde Hohenkirchen

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenkirchen durch das:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 03881 / 71 05 0
Telefax 03881 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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Anlage: S estlegung und Abrundung eines Teils des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils Wohlenhagen
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

1
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

2

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Die Beurteilungsgrundlagen werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen.

zu 2.
Die Darlegungen zu vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden zur Kenntnis 
genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

3

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 3.
Es wird zur Kenntni

zu 4.
Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
wird zur Kenntnis genommen.

zu 5.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

4

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.

zu 2.
Die beteiligten Fachdienste und der Abfallwirtschaftsbetrieb werden zur Kenntnis 
genommen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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5

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 3.
Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

6

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

A

zu 1.

Beschluss der Gemeindevertretung behandelt.

zu 2.
Es ist das Ziel der Gemeinde das Wohnen zu sichern. Dies ist die Zielsetzung die durch 
die Gemeinde verfolgt wird.

zu 3.

zu 4.
vor.

-Plan 32 die erforderliche F-

Baugenehmigunge
Auf diese Entwicklung reagiert die Gemeinde nun. Die Gemeinde geht davon aus, dass 

vorhandenen Wohnnutzung genehmigt hat noch eine Entwicklung aus dem 

Wohnens gestattet. Durch die planungsrechtliche Regelung der Gemeinde ist eine 
Klarstellung dahingehend erfolgt, dass die genehmigten Ferienwohnungen innerhalb von 

die direkte Anpassung und konkrete Anpassung des F
Bebauungsplan erfolgen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Parallelaufstellung bedeuten die 

einhergehen, dass aufgrund der 
Genehmigungen innerhalb des 

dies noch als entwickelt 
angesehen wird und ggf. und zu 

Fl
wird.
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7

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

8

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 5.
Die Anforderungen an das Verfahren sind zu beachten.

zu 6.
Da es sich um die Ortslage Wohlenhagen handelt, geht die Gemeinde davon aus, dass ein 
Hinweis auf Gemarkung und Flur entbehrlich ist. Dennoch nimmt sie diesen Hinweis auf 

orbereitung.

zu 7.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anmerkungen erfolgen.

zu 8.1.

ieben 

Hauptnutzung Dauerwohnen untergeordnete Ferienwohnung handelt, handelt es sich 

ebe und der ausnahmsweisen 

men in den jeweiligen 
Baugebieten geregelt werden kann. Somit ist die Differenzierung der Festsetzungen zu 

Z

Zur Kenntnis zu nehmen.
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9

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 8.2.
Die vorgeschlagene Festsetzungsmethodik entspricht den gesetzlichen Anforderungen. 

n Nutzungen 
in dem jeweiligen Baugebiet, hier allgemeines Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (MI) 
ist nicht zwingend erforderlich und somit entbehrlich. Es wird jedoch von der Gemeinde 

sser. Diese 

konsequent umgesetzt und soll somit beibehalten werden.

zu 9.

B

zu 1.
Es handelt sich hier um ein Be

zu 2.
e

Betrachtungen sind im Bauantrags-/ Baugenehmigungsverfahren zu regeln.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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10

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 3.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

11

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 4.
Diese Sicherheitsvorbehalte helfen der Gemeinde nicht weiter. Es handelt sich ohnehin 
nur um allgemeine Wiedergaben von Gesetzen und Verordnungen. Eine 
Vorhabenkonkrete Bewertung erf
Gemeinde in dieser Form entbehrlich. Es ist eigentlich nur darin enthalten, dass die 
Gemeinde Nachweise zu erbringen hat. Dessen ist sich die Gemeinde bewusst. Die 

C

zu 1.
-, Kunst- und Bodendenkmalen 

enthalten. Die Gemeinde ersetzt die bisherige Formulierung.
n. Weitere 

inhaltliche Anforderungen 
ergeben sich nicht.

58 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

12

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

D

zu 0.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen.

zu 1.
Trinkwasserversorgung ist gesichert.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

13

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 2.
Die Abwasserentsorgung ist gesichert.

zu 3.

zu 4.
Die Rechtsgrundlagen sind zu beachten.

E

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen.

zu 2.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen seitens der UNB bestehen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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14

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

F

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ein

zu 2.

G

zu 1.

bestehen.

zu 2.

bestehen.

H

zu 1.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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15

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 0.
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung.

zu 1.
ind, werden keine Anregungen und 

Bedenken vorgetragen.

zu 2.

nicht vorgetragen.

-

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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16

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 3.1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 

zu 3.2.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 

zu 3.3.
Der Landkreis wurde beteiligt. Hinweise zum Bodenschutz wurden nicht vorgetragen.

zu 3.4.

4.
zu 4.1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine BImSch-

zu 4.2.

der Planungsaufgabe ohnehin erforderlich.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

17

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird.

zu 2.
Die Verfahren we

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

18

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.

zu 2.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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19

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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20

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 0.
Die Vorbemerkungen werden zur Kenntnis genommen.

1.
zu 1.1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ver- und Entso
Schmutzwasser gesichert ist.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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21

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.2.
Die Leitungsv

zu 1.3.
Die Anforderungen an Anschluss-
Umverlegungen werden zur Kenntnis genommen.

zu 2.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Wasserversorgung gesichert ist.

zu 3.
Die Schmutzwasserentsorgung ist gesichert. Details sind in den Antragstellungen 

zu 4.

zu 5.

zu 6.
er und Abwasser werden der Verfahrensdokumentation 

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Z

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

23

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.

zu 2.
nd Hausanschlussleitungen. 

zu 3.

Zielsetzung, die vorhandenen Leitungen zu erhalten. Die rechtzeitige Anzeige ist 

werden die Hinweise aufgenommen. Ebenso werden die Hinweise zur Bekanntgabe der 
ichkeiten aufgenommen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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24

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 4.
nweisung und Infoflyer werden sowohl der 

Verfahrensdokument
Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

29
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

30
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

31

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

32

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 2.
Es handelt sich nicht um ein Bauvorhaben. Es handelt sich um eine planungsrechtliche 
Regelung.

zu 3.
Eine Verwendung erfolgt im Rahmen der Verfahrensdokumentation und in den 
Verfahrensunterlagen. Eine Weitergabe erfolgt somit indirekt. Die Gemeinde 
Hohenkirchen nimmt die 

zu 4.
Die Anforderungen der Ver- und Entsorger sind im Rahmen der weiteren 
Planvorbereitung insbesondere bei E Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren zu regeln. Hier im Bauleitplanverfahren wird es nur zur 
Kenntnis genommen, weil es derzeit lediglich um die Regelung der Art der baulichen 
Nutzung geht. Ein allgemeiner Hinweis wird in den U

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

T
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 5.
Der Spartenauskunft sind die Dokumente 

- Gesamtmedienplan
-
- Merkblatt mit Hinweisen
- Sonderzeichnung
-

Diese Unterlagen werden zur V

Z

81 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

35

82 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

36

83 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

37

84 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

38

85 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

39

86 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

40

87 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

41

88 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

42

89 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

43

90 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

44

91 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

45

92 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

46

93 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

47

94 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

48

95 von 107 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Satzung 

49

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine der genannten Anlagen betroffen sind.

zu 2.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 3.
Der Planbereich ist korrekt.

zu 4.
Das kostenlose BIL-

zu 5.
Die Anlage wird gesondert behandelt.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 6.

Leitungen vorhanden sind.

zu 7.

zu 8.
Hinwei

zu 9.
Die sonstigen Ver- und Entsorger werden beteiligt.

zu 10.
Der Anfragebereich wird dieser A als Anlage zur Stellungnahme 
der GDMcom 

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

htigen.

Z
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen geplant oder vorhanden sind.

zu 2.
Selbstredend gilt die St

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Es wird zur Kenntnis g
vorhanden sind und auch nicht geplant sind.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit besteht, keine Anforderungen 

zu 2.
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf und wird sich mit der Mobilfunkversorgung 

f den Mobilfunkversorger zu.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 1.
ahmestellen wurden ermittelt. Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

zu 2.

zu 3.

Dieser wird Gegenstand der Verfahrensdokumentation.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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